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Aufgrund des § 12 in Verbindung mit 
§ 7 Nr. 2 des Milch- und Margarinegeset-
zes vom 25. Juli 1990 (BGBl. I S. 1471),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
der Zuständigkeitsverordnung Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz vom 
2. Juni 1999 (GVBl. I S. 319), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 506), verordnet der
Minister für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

und aufgrund des § 27 Nr. 3 der Käsever-
ordnung in der Fassung vom 14. April
1986 (BGBl. I S. 413), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 10. November
2004 (BGBl. I S. 2799), verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1

Die Hessische Verordnung zur Durch-
führung der Käseverordnung vom 19. Ja-
nuar 1989 (GVBl. I S. 17), geändert durch
Gesetz vom 22. Dezember 2000 (GVBl. I
S. 588), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Regierungspräsidium
Gießen ist Überwachungsstelle nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 der Käseverordnung
in der Fassung vom 14. April 1986
(BGBl. I S. 413), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 10. November 2004
(BGBl. I S. 2799).

(2) Zuständige Behörde nach § 20
Abs. 1 Satz 1 und § 21 Abs. 1 der Käse-
verordnung ist in den Landkreisen die
Landrätin oder der Landrat und in den
kreisfreien Städten die Oberbürger-
meisterin oder der Oberbürgermeis-
ter.“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Nicht-Markenkäse

(1) Die Vorschriften der Käseverord-
nung für die Prüfung von Markenkäse
finden auf die Güteprüfungen für
Nicht-Markenkäse und Sauermilch-
quark entsprechend Anwendung, so-
weit in den nachfolgenden Vorschrif-
ten keine abweichenden Regelungen
getroffen sind.

(2) Betriebe, die Käse der Standard-
sorten, freie Käsesorten, Kochkäse
oder Sauermilchquark gewerbsmäßig
herstellen und in den Verkehr bringen,
haben dies der Überwachungsstelle
schriftlich anzuzeigen.

(3) Hersteller freier Käsesorten
haben zusätzlich Folgendes mitzutei-
len:

1. die jeweilige Käsegruppe mit Fett-
gehaltsstufe,

2. die Beschaffenheit der Käse und die
sonstigen Eigenschaften (in ent-
sprechender Anwendung der Anla-
ge 1 zu § 7 und Anlage 1b zu § 8
der Käseverordnung),

3. bei Hartkäse, Schnittkäse und halb-
festem Schnittkäse Angaben über
das Mindestalter.

(4) Die Überwachungsstelle ist be-
rechtigt, in den Herstellerbetrieben die
technischen Einrichtungen und die
Qualität der Nicht-Markenkäse in al-
len Reifestufen zu überprüfen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „und
Abs. 3“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„durch Beauftragte“ gestrichen.

c) In Abs. 5 wird nach dem Wort „Pro-
ben“ die Angabe „,Laboruntersu-
chungen,“ eingefügt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 werden nach
den Worten „halbfestem Schnitt-
käse“ ein Komma eingefügt, das
Wort „und“ gestrichen und nach
dem Wort „Weichkäse“ die Worte
„und Filatakäse“ eingefügt.  

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird nach den Worten
„Bestimmung des“ die Angabe
„Trockenmassegehaltes,“ ein-
gefügt.

bb) Nr. 2 wird gestrichen.

cc) Die bisherigen Nr. 3 und 4 wer-
den Nr. 2 und 3.

dd) In der neuen Nr. 3 wird nach
den Worten „aus Rohmilch“
ein Komma und das Wort
„Kochkäse“ eingefügt.

c) In Abs. 4 werden nach den Worten
„den Standardsorten“ die Worte
„und geographischen Herkunftszei-
chen“ angefügt.

d) Abs. 7 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 7.

5. Die §§ 5 bis 7 werden aufgehoben.

6. Der bisherige § 8 wird § 5 und erhält
folgende Fassung:
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Verordnung 
zur Änderung der Hessischen Verordnung 
zur Durchführung der Käseverordnung*)

Vom 2. September 2005

*) Ändert GVBl. II 82-47



„§ 5

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.
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Wiesbaden, den 2. September 2005

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  

K o c h Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 6b Abs. 7 Nr. 1 bis 11
und des § 50 des Hessischen Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 16. April
1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Mai 2005 (GVBl. I 
S. 305), wird, nachdem den nach § 29 des
Bundesnaturschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 21. September 1998 (BGBl. I 
S. 2995) anerkannten sowie den in § 35
Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgeset-
zes genannten weiteren Verbänden Gele-
genheit zur Äußerung gegeben wurde,
verordnet: 

§ 1

Grundsätze

(1) Wer Eingriffe in Natur und Land-
schaft durchführt, hat Beeinträchtigungen
des Naturhaushalts und des Landschafts-
bilds gering zu halten, unvermeidbare
Beeinträchtigungen vorrangig gleichartig
auszugleichen und nicht ausgleichbare
Beeinträchtigungen durch gleichwertige
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren.
Hierbei sollen insbesondere Belange des
Artenschutzes berücksichtigt und Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen ge-
ring gehalten werden. Werden Eingriffe
zugelassen, bei denen nicht kompensierte
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts
oder Landschaftsbildes hingenommen
werden müssen, ist für die durch Maß-
nahmen nicht kompensierte Beeinträchti-
gung eine Ausgleichsabgabe zu erheben.

(2) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
(Kompensationsmaßnahmen) sind so zu
gestalten, dass sie zur Verwirklichung der
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sowie insbe-
sondere zur Erfüllung der sich aus der
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 
2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103
S. 1), zuletzt geändert durch die Akte
über die Bedingungen des Beitritts der
Tschechischen Republik, der Republik
Estland, der Republik Zypern, der Repub-
lik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta,
der Republik Polen, der Republik Slowe-
nien und der Slowakischen Republik und
die Anpassung der die Europäische Union
begründenden Verträge (ABl. EG 2003
Nr. L 236 S. 33), und der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zu-
letzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. September
2003 (ABl. EG Nr. L 284 S. 1), ergebenden
Verpflichtungen beitragen und zu einer
dauerhaften Verbesserung in Bezug auf

diese Schutzgüter führen. Kompensati-
onsmaßnahmen sollen die im Land-
schaftsprogramm definierten Ziele sowie
die Darstellungen der daraus entwickel-
ten Landschaftspläne berücksichtigen.

(3) Bei der Bemessung des Kompensa-
tionsumfangs ist mindernd zu berücksich-
tigen, wenn es sich um vorübergehende
oder solche Eingriffe handelt, die selbst
zur Gestaltung von Lebensräumen nach
Abs. 2 beitragen. Kompensationspflichten
nach anderen Vorschriften, insbesondere
Ersatzaufforstungen oder die Zahlung ei-
ner Walderhaltungsabgabe, sind auf die
naturschutzrechtlich geschuldete Kom-
pensation anzurechnen. Maßnahmen dür-
fen nicht zur Kompensation eines Ein-
griffs angerechnet werden, soweit sie aus
öffentlichen Mitteln gefördert werden.

(4) Ökokonten sind so einzusetzen,
dass nachhaltig wirksame Kompensati-
onsmaßnahmen in ausreichendem Um-
fang verfügbar sind. Sie sollen dazu bei-
tragen, Verwaltungsverfahren einfacher,
zweckmäßiger und zügiger durchzu-
führen und die nachhaltige Funktions-
fähigkeit der Kompensationsmaßnahmen
zu verbessern. 

§ 2

Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen

(1) Kompensationsmaßnahmen sind
nach folgenden Maßgaben zu gestalten
und durchzuführen:

1. Zwischen Eingriff und Kompensations-
maßnahme muss ein regionaler Zu-
sammenhang bestehen. Das ist der
Fall, wenn beide

a) im Wesentlichen in derselben na-
turräumlichen Haupteinheitengrup-
pe (Anlage 1) oder

b) im Gebiet desselben Flächennut-
zungsplanes liegen.

2. Kann derselbe Kompensationszweck
durch eine Maßnahme in einem „Na-
tura 2000“-Gebiet (Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder Eu-
ropäisches Vogelschutzgebiet) erreicht
werden, so ist diese einer Maßnahme
außerhalb von „Natura 2000“-Gebie-
ten vorzuziehen. Maßnahmen nach 
Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 3 bis 9 bleiben
hiervon unberührt.

3. Ausgleich für Versiegelungen ist, so-
weit möglich und zumutbar, durch Ent-
siegelungen, auch im besiedelten Be-
reich, zu erbringen. Befristete Eingriffe
sind vorrangig nach deren Abschluss
durch eine naturnahe Gestaltung der
Eingriffsfläche zu kompensieren.

(2) Kompensationsmaßnahmen können
insbesondere auch sein:

Verordnung
über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten,

deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben
(Kompensationsverordnung – KV)*)

Vom 1. September 2005

*) GVBl. II 881-46

Anlage 1
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1. Maßnahmen zur Aufwertung von
Wald, die über die Grundpflichten ei-
nes Waldbesitzers nach § 6 des Hessi-
schen Forstgesetzes in der Fassung
vom 10. September 2002 (GVBl. I 
S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229),
hinausgehen;

2. Maßnahmen zur Aufwertung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen, die über
die gute fachliche Praxis hinausgehen; 

3. Einzelmaßnahmen zugunsten von Ar-
ten der Anhänge II und IV der Richtli-
nie 92/43/EWG oder des Anhangs I
der Richtlinie 79/409/EWG, insbeson-
dere soweit sie der Herstellung eines
Biotopverbunds dienen, auch im besie-
delten Bereich; hierzu gehört auch die
Sanierung und Entwicklung von Fle-
dermausquartieren;

4. Maßnahmen zur Beseitigung von Hin-
dernissen für die Tierwanderung (Que-
rungshilfen, Wildbrücken);

5. Maßnahmen zur Renaturierung von
Fließgewässern einschließlich der
Uferbereiche und zur Herstellung der
Durchgängigkeit für wandernde
Fischarten;

6. Maßnahmen zur Wiederherstellung
von Kulturbiotopen wie Alleen,
Trocken- oder Magerrasen sowie Maß-
nahmen auf erosionsgefährdeten Hän-
gen, Moorstandorten oder Standorten
mit hohem Grundwasserstand, soweit
diese in ein Nutzungskonzept einge-
bunden sind; 

7. Wiederherstellung von Weinbergs-
trockenmauern und Steillagenflächen
im Weinbau;

8. Maßnahmen zur naturnahen Gestal-
tung von Abbauflächen;

9. Maßnahmen zur Umsetzung des Re-
gionalparks Rhein-Main in Abstim-
mung mit der Landwirtschaft, die zu
einer Aufwertung von Natur und
Landschaft führen.

(3) Kompensationsmaßnahmen sollen
nur dann auf ackerbaulich nutzbaren
Flächen durchgeführt werden, wenn sie
die ackerbauliche Nutzung nicht beein-
trächtigen oder auf einer Fläche durchge-
führt werden sollen, die für die ackerbau-
liche Nutzung nur von untergeordneter
Bedeutung ist. Eine untergeordnete Be-
deutung kann bei Flächen angenommen
werden, deren Ertragsmesszahl pro Ar
den Durchschnittswert der jeweiligen Ge-
markung nicht übersteigt und höchstens
45 beträgt, soweit es sich nicht um Son-
derkulturen handelt. Satz 1 und 2 finden
keine Anwendung, soweit es sich um
Maßnahmen in „Natura 2000“-Gebieten
oder solche im Sinne von Abs. 1 Nr. 3
oder Abs. 2 Nr. 4 bis 9 handelt.

(4) Die Zweckbestimmung von Flä-
chen für Kompensationsmaßnahmen ist
im Register nach § 19 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes nachzuweisen. In be-
sonderen Fällen kann die Naturschutz-
behörde eine weitergehende Form der Si-

cherung, auch durch Dienstbarkeiten, for-
dern.

(5) Wer Kompensationsmaßnahmen
durchführt, die ihrer Art nach einer Funk-
tionssicherung bedürfen, hat diese für
mindestens 30 Jahre sicherzustellen. Die-
se Verpflichtung kann befreiend auf Drit-
te übertragen werden, sofern diese die
Gewähr für eine ordnungsgemäße Durch-
führung bieten. Im Übrigen obliegt die
Funktionssicherung der Grundeigentü-
merin oder dem Grundeigentümer. Die
Naturschutzbehörde kann Nachweise
verlangen, auf welche Weise die Funkti-
onssicherung gewährleistet werden soll.
Die Verpflichtungen nach Satz 1 und Satz 3
tritt nicht ein bei Beeinträchtigungen auf-
grund höherer Gewalt.

§ 3

Ökokonto

(1) Wer vorlaufende Kompensations-
maßnahmen im eigenen oder im Interesse
anderer ohne rechtliche Verpflichtung
durchführen oder eine Fläche für solche
Zwecke bereitstellen will, kann die Ein-
buchung auf einem Ökokonto verlangen,
soweit die Kompensationsmaßnahme oder
die Fläche den Anforderungen nach § 2
entspricht. Vorlaufende Kompensations-
maßnahmen können nur dann bei der
Kompensation eines Eingriffs Berücksich-
tigung finden, wenn sie nach Abnahme
zuvor in ein Ökokonto eingebucht wur-
den.

(2) Der ursprüngliche Wert der Fläche
vor Durchführung der Kompensations-
maßnahme ist festzuhalten (Bestands-
wert). Der Wertzuwachs durch die ge-
plante Kompensationsmaßnahme ist unter
Berücksichtigung der Anlagen 2 und 3
und des Planungsziels vorläufig zu be-
werten (Ausgangswert). Die Antragstelle-
rin oder der Antragsteller legt der Natur-
schutzbehörde die zur Einbuchung und
Bewertung der Maßnahme erforderlichen
Unterlagen vor (Anlage 4). Sie oder er
kann jederzeit eine erneute Bewertung
der Kompensationsmaßnahme verlangen,
sofern sich der Wert erheblich verändert.

(3) Soll zur Kompensation eines Ein-
griffs eine in ein Ökokonto eingebuchte
Kompensationsmaßnahme in Anspruch
genommen werden, ist eine Abschlussbe-
wertung nach den Anlagen 2 und 3
durchzuführen. Als Kompensationsleis-
tung anrechnungsfähig ist die Differenz
zwischen dem Abschlusswert und dem
Bestandswert. Ist die Differenz zwischen
Abschlusswert und Bestandswert einer
Kompensationsmaßnahme niedriger als
der für jedes vollendete Kalenderjahr seit
der Herstellung um 4 vom Hundert er-
höhte Ausgangswert, so ist dieser erhöhte
Wert maßgeblich; dies gilt nur, wenn die
Maßnahme ordnungsgemäß gepflegt und
funktionsfähig ist und ihr Ausgangswert
mindestens 25 000 Punkte beträgt.

(4) Soll eine in ein Ökokonto einge-
buchte Ersatzmaßnahme ganz oder teil-
weise zur Kompensation eines Eingriffs
eingesetzt werden, so gilt für die Zwecke

Anlage 2

und 3

Anlage 4
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der Eingriffsgenehmigung das Benehmen
zwischen der Zulassungsbehörde und der
Naturschutzbehörde der gleichen Verwal-
tungsstufe bezüglich der Eignung und der
anrechnungsfähigen Kompensationsleis-
tung dieser Ersatzmaßnahmen als herge-
stellt. Satz 1 gilt entsprechend für die Eig-
nung einer Fläche für die Durchführung
von Kompensationsmaßnahmen. Die Be-
teiligung der Naturschutzbehörde bei der
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen
oder Maßnahmen zur Sicherung der
Kohärenz des Netzes „Natura 2000“
bleibt unberührt.

(5) In Anspruch genommene Kompen-
sationsmaßnahmen und Flächen sind aus
dem Ökokonto auszubuchen. Die den
Eingriff genehmigende Behörde, bei Be-
bauungsplänen der Träger der Bauleitpla-
nung, unterrichtet die das Ökokonto
führende Naturschutzbehörde über in
Anspruch genommene Kompensations-
maßnahmen nach Eintritt der Bestands-
kraft des Bescheides oder In-Kraft-Treten
des Bebauungsplans.

§ 4

Zentralregister

(1) Für Zwecke des Handels mit Öko-
punkten und der Vermittlung von
Flächen, die für Kompensationsmaßnah-
men geeignet sind, führen die Natur-
schutzbehörden in Datenverarbeitungs-
anlagen ein Zentralregister, in dem lan-
desweit folgende Inhalte zusammenge-
führt und gespeichert werden:

1. durchgeführte Kompensationsmaßnah-
men einschließlich der betroffenen
Flurstücke sowie der Zuordnungen
zwischen Eingriff und Kompensation,

2. in Ökokonten eingebuchte Kompensa-
tionsmaßnahmen nach Lage, Art, vor-
aussichtlichem Kompensationsumfang
und Verfügbarkeit,

3. geeignete Flächen, die zur Durch-
führung von Kompensationsmaßnah-
men zur Verfügung stehen. 

Die Naturschutzbehörden haben neue
Sachverhalte unverzüglich in das Register
einzugeben; dies gilt insbesondere für
Flächen und Maßnahmen, die zur Durch-
führung von Kompensationsmaßnahmen
geeignet sind.

(2) Die Naturschutzbehörden können
weitere ihnen vorliegende Erkenntnisse
über den Zustand von Natur und Land-
schaft, die sich aus der Vorbereitung oder
Planung von Eingriffen ergeben, in Da-
tenverarbeitungsanlagen zusammenfüh-
ren, speichern und auswerten.

(3) Die oberste Naturschutzbehörde
bestimmt die Datenformate und Abläufe
der Datenverarbeitung durch Verwal-
tungsvorschrift. Der Zugang der Öffent-
lichkeit zu den Informationen ist auch
über das Internet zu gewährleisten.

(4) Im Zentralregister dürfen personen-
bezogene Daten gespeichert werden, so-
weit dies für die Vermittlung der Kom-
pensationsmaßnahmen oder hierfür ge-
eigneter Flächen erforderlich ist.

§ 5

Agentur zur Bereitstellung und 
Vermittlung von Ersatzmaßnahmen

(1) Die oberste Naturschutzbehörde
kann auf Antrag eine juristische Person
des Privatrechts oder einen Eigenbetrieb
des Landes Hessen anerkennen, die oder
der Ersatzmaßnahmen oder hierfür geeig-
nete Flächen bereitstellt und Kompensati-
onspflichten mit befreiender Wirkung für
die Verursacherin oder den Verursacher
des Eingriffs gegen Entgelt übernimmt
(Agentur). Die Anerkennung ist im
Staatsanzeiger für das Land Hessen be-
kannt zu geben. Gegenstand der Aner-
kennung ist

1. der Aufbau eines Flächen- und Maß-
nahmenpools durch Planung und
Durchführung von Ersatzmaßnahmen
oder Bevorratung hierfür geeigneter
Flächen und deren Verkauf oder Ver-
mittlung,

2. die Vermittlung vorlaufender, in ein
Ökokonto eingebuchter Kompensati-
onsmaßnahmen nach Beauftragung
durch den Anbieter an Verursacher
von Eingriffen,

3. die Sicherstellung der dauerhaften
Funktionssicherung und Pflege der
von der Agentur verkauften oder ver-
mittelten Ersatzmaßnahmen, soweit
dies nicht durch Dritte erfolgt.

(2) Die Anerkennung kann einer juris-
tischen Person des Privatrechts erteilt
werden, die

1. fachlich, insbesondere durch Beschäf-
tigung und Einsatz von Personal mit
landschaftspflegerischer, land- oder
forstwirtschaftlicher Ausbildung, die
Gewähr dafür bietet, dass die gesetzli-
chen Anforderungen und Verpflichtun-
gen für Ersatzmaßnahmen eingehalten
werden,

2. wirtschaftlich, insbesondere durch ei-
gene Flächenbevorratung, die Gewähr
dafür bietet, dass die Durchführung
und, soweit erforderlich, die Pflege der
Ersatzmaßnahmen dauerhaft gesichert
sind,

3. in ganz Hessen nachhaltig zur Bereit-
stellung und Vermarktung von Ersatz-
maßnahmen in der Lage ist,

4. von Personen vertreten wird, die per-
sönlich zuverlässig sind.

Für die Anerkennung eines Eigenbetriebs
des Landes Hessen gelten die Nr. 1 bis 3
entsprechend.

(3) Die Agentur untersteht der Fach-
aufsicht der obersten Naturschutzbehör-
de; sie legt dieser jährlich einen Rechen-
schaftsbericht vor, in dem Nachweis ge-
führt wird über:

1. die Eingriffe, für die Kompensations-
verpflichtungen neu übernommen
wurden,

2. die Eingriffe, für die noch keine Er-
satzmaßnahmen durchgeführt wurden,
mit einer Begründung dafür und An-



Nr. 21 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. September 2005 627

gaben dazu, welche Ersatzmaßnahmen
wann durchgeführt werden sollen,

3. die in dem jeweiligen Rechnungsjahr
durchgeführten Ersatzmaßnahmen,

4. die Zuordnung der durchgeführten Er-
satzmaßnahmen zu den Eingriffen, de-
ren Kompensation sie dienen,

5. den Zustand pflegebedürftiger Maß-
nahmen und die für deren Funktionssi-
cherung oder Pflege tatsächlich aufge-
wandten Maßnahmen,

6. Rückstellungen für die Funktionssiche-
rung oder Pflege.

Handelt es sich bei der Agentur nicht um
einen Eigenbetrieb des Landes Hessen, so
muss der Rechenschaftsbericht von einer
Wirtschaftsprüferin oder einem Wirt-
schaftprüfer oder einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft geprüft sein.

(4) Die Agentur hat sich ein Entgelt-
verzeichnis für die angebotenen Leistun-
gen zu geben. Das Nähere, insbesondere
die Kontrolle des Entgeltverzeichnisses,
wird durch Verwaltungsvorschriften gere-
gelt.

(5) Die Agentur kann die Verpflich-
tung der Verursacherin oder des Verursa-
chers eines Eingriffs oder eines Trägers
der Bauleitplanung zur Leistung von Er-
satzmaßnahmen mit der Folge überneh-
men, dass für das Genehmigungsverfah-
ren von der vollständigen Kompensation
des Eingriffs auszugehen ist. Die Über-
nahme der Kompensationsverpflichtung
hat ohne Bedingungen zu erfolgen, sie
kann nicht widerrufen werden und ist der
Genehmigungsbehörde anzuzeigen.

(6) Bei der Agentur wird ein Beirat ge-
bildet, in den die oberste Naturschutz-
behörde drei Vertreterinnen oder Vertre-
ter der anerkannten Naturschutzverbän-
de, jeweils eine Vertreterin oder einen
Vertreter des Hessischen Bauern- und des
Hessischen Waldbesitzerverbandes, der
Hessischen Industrie- und Handelskam-
mern sowie des Hessischen Landkreis-
tags, des Hessischen Städtetags und des
Hessischen Städte- und Gemeindebundes
beruft. Der Beirat berät die Agentur in na-
turschutzfachlicher Hinsicht; er ist in die
Planung und Durchführung vorlaufender
Kompensationsmaßnahmen einzubezie-
hen. Die Mitglieder des Beirates erhalten
von der Agentur Reisekosten nach den
reisekostenrechtlichen Vorschriften des
Landes erstattet.

§ 6

Festsetzung einer Ausgleichsabgabe

Soweit Kompensationsmaßnahmen
nicht in Betracht kommen, ist eine Aus-

gleichsabgabe nach den Anlagen 2 und 3
zu ermitteln. Für Zwecke der Festsetzung
einer Ausgleichsabgabe betragen die
durchschnittlichen Aufwendungen für
Kompensationsmaßnahmen 0,35 Euro je
Wertpunkt.

§ 7

Unterlagen

(1) Soweit eine Eingriffsgenehmigung
erforderlich oder eine Ausgleichsabgabe
zu zahlen ist, sind Bestandsplan, Aus-
gleichsplan und eine Ausgleichsberech-
nung nach Anlage 4 vorzulegen. Sollen
Kompensationsmaßnahmen in ein Öko-
konto aufgenommen werden, ist entspre-
chend zu verfahren. Sofern derartige In-
formationen auch mit Hilfe der Datenver-
arbeitung erstellt werden sollen, kann die
Naturschutzbehörde Datenformate und
Dateninhalte festlegen, Schnittstellen vor-
geben sowie die Abgabe auf Datenträger
verlangen.

(2) Die Behörde kann auf  Unterlagen
verzichten oder weitergehende Nachwei-
se fordern, wenn dies wegen der beson-
deren Umstände des jeweiligen Falles
ausreichend oder erforderlich ist, um den
Eingriff oder die geplanten Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen zu bewerten.

(3) Werden die nach Abs. 1 und 2 not-
wendigen Unterlagen nicht oder nicht
vollständig vorgelegt, kann die Natur-
schutzbehörde eine angemessene Frist
setzen und nach deren Ablauf den Kom-
pensationsumfang schätzen.

§ 8

Übergangs- und Schlussvorschriften

(1) Ein Vorhabenträger kann sich in 
einem behördlich geleiteten Verfahren,
das bei In-Kraft-Treten der Verordnung
noch nicht abgeschlossen ist, für die An-
wendung der bisher geltenden Vorschrif-
ten entscheiden; die Entscheidung ist der
für das Verfahren zuständigen Behörde
schriftlich mitzuteilen. Vorlaufende Er-
satzmaßnahmen, die vor In-Kraft-Treten
dieser Verordnung anerkannt wurden,
können auch nach den bisher geltenden
Vorschriften gehandelt werden.

(2) Die Ausgleichsabgabenverordnung
vom 9. Februar 1995 (GVBl. I S. 120)1)
wird aufgehoben. 

§ 9

In-Kraft-Treten,  Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezembers 2010 außer Kraft.

Wiesbaden, den 1. September 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l

1) Hebt auf GVBl. II 881-41
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Anlage 1 KV

Naturräumliche Haupteinheiten in Hessen

Für Zwecke der Kompensationsverordnung gelten die Teilflächen der folgenden Naturräum-
lichen Haupteinheiten als regional zusammenhängend mit der jeweils benachbarten
Haupteinheitengruppe:

Oberes Weserbergland (36), Weser-Leine-Bergland (37), Thüringer Becken (48), Bergisch-
Sauerländisches Gebirge (33), Mittelrheingebiet (29).

Die Haupteinheitengruppen Gießen-Koblenzer Lahntal (31) und Westerwald (32) gelten als
regional zusammenhängend.

9
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Anlage 2 KV

Bewertung von Kompensationsmaßnahmen; Ermittlung der Ausgleichsabgabe

1. Grundbewertung nach Wertliste

1.2 Eingriffsgebiet

Das zur Ermittlung der nicht geleisteten Kompensation und der Ausgleichsabgabe 
heranzuziehende Eingriffsgebiet ist auf die Flächen zu beschränken, auf denen tatsäch-
lich Eingriffe, Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen stattfinden oder die sonst zur Bewer-
tung nötig sind, weil sie eine Veränderung erfahren.

1.3 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen für die Grundbewertung

Die Verursacher von Eingriffen haben im Bestandsplan und im Ausgleichsplan den je-
weiligen Zustand der Flächen getrennt nach den vorhandenen Nutzungstypen entspre-
chend der Wertliste (Anlage 3) darzustellen, die jeweiligen Flächenanteile zu ermitteln
und in die Ausgleichsberechnung einzutragen. Vorhandene Nutzungsstrukturen sind in
die nach der Wertliste vorgesehenen Typen zu zerlegen, soweit dort ein Punktwert aus-
gewiesen ist; nicht aufgeführte Nutzungstypen sind im Anhalt an vorhandene Nut-
zungstypen zu ermitteln. Der Bestand ist entsprechend der tatsächlichen und aktuellen
Nutzungsstrukturen zu bewerten. Potenzielle Nutzungsmöglichkeiten oder Entwicklun-
gen bleiben außer Betracht. Der letzte rechtmäßige Zustand ist maßgeblich. Bei der
Ausgleichsplanung ist der Zustand zu bewerten, der bei plangemäßer Pflege drei Vege-
tationsperioden nach Beendigung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erwarten
ist.

2. Zusatzbewertung

2.1 Anwendungskriterien

Eine Zusatzbewertung kommt nur dann in Betracht, wenn das Verfahren nach Nr. 1 zu
einer offenbar falschen oder erheblich unvollständigen Bewertung führt. Die Zusatzbe-
wertung ist zu begründen. Die jeweils betroffenen Flächen sind im Bestandsplan und
Ausgleichsplan darzustellen sowie gesondert in die Ausgleichsberechnung einzutra-
gen. Folgende Beurteilungsgrößen können zusätzlich bewertet werden:

2.2 Beurteilungsgrößen

2.2.1 Landschaftsbild

Zu bewerten ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die in der
Umgebung des Eingriffs wahrnehmbar ist.

2.2.2 Vernetzung/Zerschneidung

Zu bewerten ist die Zerschneidung vor dem Eingriff vorhandener Vernetzungsbezie-
hungen oder die Neuschaffung von Vernetzungsbeziehungen in der Umgebung des
Eingriffs.

2.2.3 Klimawirkungen

Zu bewerten ist eine Beeinträchtigung der horizontalen Luftaustauschprozesse in der
Umgebung des Eingriffs.

2.2.4 Sonstige Randstörungen

Zu bewerten sind von einem Eingriff ausgehende Beeinträchtigungen sonstiger Schutz-
güter nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes in der Umgebung des
Eingriffs.

2.2.5 Besondere örtliche Situation

Zu bewerten ist eine aufgrund der örtlichen Situation von den in der Wertliste unter-
stellten durchschnittlichen Verhältnissen abweichende Bedeutung eines Nutzungstyps
für den Naturhaushalt, insbesondere für besonders oder streng geschützte Arten, oder
das Landschaftsbild.
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2.3 Korrekturzuschlag oder Korrekturabschlag

In den Fällen der Nr. 2.2.1 bis Nr. 2.2.5 können insgesamt bis zu zehn Punkte je Qua-
dratmeter Zuschlag oder Abschlag vergeben werden. Haben Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen günstige Wirkungen auf ein Naturschutzgebiet, einen Nationalpark oder
auf ein „Natura 2000“-Gebiet, die über die zur Erhaltung oder Herbeiführung eines
günstigen Erhaltungszustandes der maßgeblichen Bestandteile des Gebietes hinausge-
hen, so kann der Punktwert der Maßnahme um weitere bis zu zehn Punkte je Quadrat-
meter erhöht werden.

3. Berechnung der Abgabe

Die Ausgleichsabgabe wird durch Vervielfachung der Summe der nach Nr. 1 und gege-
benenfalls nach Nr. 2 errechneten Wertpunkte mit dem Betrag der durchschnittlichen
Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen nach § 6 berechnet.

4. Sonderfälle

In folgenden Sonderfällen kann für Eingriffe oder Teile von Eingriffen oder Kompensa-
tionsmaßnahmen eine abweichende Berechnung der Ausgleichsabgabe oder des Wer-
tes der Kompensationsmaßnahme vorgenommen werden; die Berechnung ist schriftlich
zu begründen:

4.1 Oberirdische Niederspannungs- oder Fernmeldeleitungen

Im Regelfall ist zu unterstellen, dass eine fachgerechte Verlegung derartiger Leitungen
innerhalb der sichtbaren Nutzungsbreite von vorhandenen Straßen oder Wegen mög-
lich ist. Soll im Einzelfall hiervon abgewichen werden, so errechnet sich der Kompensa-
tionsumfang aus der Differenz zwischen den sich bei oberirdischer Verlegung ergeben-
den Kosten und den Kosten, die bei unterirdischer Verlegung innerhalb vorhandener
Wegekörper entstehen würden.

4.2 Zerschneidung von Wanderwegen bedrohter Tierarten, Behinderung des freien Zu-
gangs zu Wald, Flur und Gewässern; Rückbau, Artenschutz 

Abweichend von den Nr. 1 und 2 kann der Umfang der Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft durch Zerschneidung von Wanderwegen besonders oder streng ge-
schützter Tierarten oder Behinderung des freien Zugangs zu Wald, Flur und Gewässern
auch nach den ersparten Kosten für den Bau von Ersatzlebensräumen beziehungsweise
für den Bau von Unter- oder Überführungen oder Ersatzzuwegungen errechnet wer-
den. Bei Maßnahmen zur Aufhebung einer Trennwirkung ist für die hiervon begünstig-
te Fläche eine Zusatzbewertung nach Nr. 2 durchzuführen. Bei kleineren Maßnahmen
zur Aufhebung einer Trennwirkung, bei Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen,
dem Rückbau baulicher Anlagen und anderen nicht flächenwirksamen Artenhilfsmaß-
nahmen kann der Kostensatz nach § 6 zur kalkulatorischen Ermittlung des Punktwertes
herangezogen werden; hierbei bleibt der Bodenwert außer Betracht.

4.3 Zeitlich befristete oder lang andauernde Eingriffe, Abbauvorhaben

4.3.1 Andauernde Eingriffe

Ist zum Zeitpunkt der Genehmigung abzusehen und ist es Gegenstand der Genehmi-
gung, dass der Eingriff nicht wenigstens in Abschnitten innerhalb von 100 Jahren be-
endet und kompensiert werden kann, so ist für die Ermittlung des Umfangs der Beein-
trächtigung der Zustand während des laufenden Eingriffs heranzuziehen. Bei der ab-
schnittsweisen Durchführung von Eingriffen ist Satz 1 für jeden Abschnitt getrennt an-
zuwenden.

4.3.2 Zeitlich befristete Eingriffe

Ist abzusehen, dass ein Eingriff oder Abschnitt eines Eingriffs erst nach mehr als drei
Jahren, aber in einer kürzeren Zeit als 100 Jahren beendet wird, so bemisst sich der
Umfang der Beeinträchtigung für die Dauer des Eingriffs als der Anteil des sich nach
Nr. 4.3.1 ergebenden Beeinträchtigungsumfangs, der sich wie die Dauer des Eingriffs
zu 100 Jahren verhält. Für den anschließenden Zeitraum ist die beabsichtigte Folgenut-
zung nach Nr. 1 und 2 dem Voreingriffszustand gegenüberzustellen und entsprechend
dem Umfang der Beeinträchtigung zu berechnen. Bei Eingriffen unter drei Jahren Dau-
er ist nach Nr. 1 und 2 zu verfahren. Im Einzelfall kann der anteilige Kompensations-
umfang auch für kürzere Zeiträume berechnet werden; dies ist gesondert schriftlich zu
begründen.
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4.3.3 Sekundärlebensräume

Werden zeitlich befristet Eingriffe zugelassen, so sind die während der Dauer des Ein-
griffs voraussichtlich entstehenden Sekundärlebensräume zu berücksichtigen. Dies gilt
insbesondere für Lebensräume besonders geschützter Arten entsprechend der Dauer
ihrer Existenz. Nr. 2.3 und Nr. 4.3.2 sind entsprechend anzuwenden.

4.3.4 Neubewertung

Weichen der tatsächliche Zustand einer Fläche während eines zeitlich befristeten Ein-
griffs oder dessen zeitlicher Verlauf erheblich von dem geplanten Zustand oder Verlauf
ab, kann der Umfang der Ersatzmaßnahmen neu festgesetzt werden. Die Vorschriften
über das Wiederaufgreifen eines Verfahrens sind entsprechend anzuwenden.

5. Sonstige Sonderfälle insbesondere bei großräumigen, umfänglichen oder nicht beson-
ders flächenwirksamen Einzelprojekten

Einzelgutachten im Anhalt an die vorstehend beschriebenen Verfahren.
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Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen WP je qm

01.000 Wald
(Waldbestände, die eine Mischung unterschiedlicher Waldtypen 
enthalten, sind entsprechend ihrer jeweiligen Mischungsanteile 
zu bewerten. Einzelne Überhälter auf Verjüngungsflächen sind 
wie Einzelbäume zu bewerten.)

01.100 Laubwald

01.110 Buchenwald (naturnah)

01.111 B Bodensaurer Buchenwald 58

01.112 B Mesophiler Buchenwald 64

01.113 B Kalkbuchenwald 64

01.114 (B) Buchenmischwald (forstlich überformt), nicht genannte 41
naturnahe Laubholzbestände (Als Ausgleichs-/Ersatztyp 
nur durch Änderung der Bewirtschaftung bestehender 
geeigneter Nutzungstypen)

01.117 Buchenaufforstungen vor Kronenschluss, Aufbau naturnaher 33
Waldränder

01.120 Eichenwald (naturnah)

01.121 B Eichen-Hainbuchenwald 56

01.122 (B) Eichenmischwälder (forstlich überformt) 41
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

01.123 B Bodensaurer, thermophiler Eichenwald 64

01.127 Eichenaufforstung vor Kronenschluss 33

01.130 Wassergeprägter Laubwald (naturnah)

01.131 B Hartholzauwald 72

01.132 B Weiden-Weichholzaue 63

01.133 B Erlen-Eschen-Bachrinnenwald 59

01.134 B Schwarzerlenbrüche 63

01.135 B Birkenbrüche 63

01.137 Neuanlage von Auwald/Bruchwald/Ufergehölzen 36

01.140 Schlucht-Blockschutt-Laubwald (naturnah)

01.141 B Edellaubholzreiche Schlucht-, Schatthang- und Blockschutt- 68
wälder

01.147 Neuanlage edellaubholzreicher Schlucht-, Schatthang- und 36
Blockschuttwälder

01.150 Pionierwald

01.151 (B) Waldlichtungen/-wiesen, soweit keine Graslandtypen 39
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

Anlage 3 KV

Wertliste nach Nutzungstypen

In der Ausgleichsberechnung sind nur Nutzungstypen zu verwenden, für die ein Punktwert
je Quadratmeter (WP je qm) angegeben ist.

Mit „B“ gekennzeichnete Nutzungstypen sind regelmäßig für die Bewertung vorhandener
Zustände (Bestand) heranzuziehen.

Mit „(B)“ gekennzeichnete Nutzungstypen können nur unter bestimmten Voraussetzungen
zur Bewertung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen verwendet werden.

Alle übrigen Nutzungstypen können zur Bewertung sowohl des Bestandes als auch der künf-
tigen Flächengestaltung herangezogen werden.

In der Flächenbilanz sind Abweichungen von den vorgegebenen Punktwerten zu kennzeich-
nen und zu begründen.
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Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen WP je qm

01.152 Schlagfluren, Naturverjüngungen, Sukzession im und am 32
Wald

01.153 B Typischer voll entwickelter Waldrand, Schwerpunkt 59
Laubholz, gestuft inkl. Krautsaum

01.180 Naturferne Laubholzforste nach Kronenschluss 33

01.190 Sonstige Laubwälder

01.191 B Mittelwald 56

01.192 B Niederwald 63

01.193 B Hutewald/Waldweide, Parkwald 59

01.194 (B) Wiederherstellung historischer Waldnutzungsformen 45
(01.191 bis 01.193) (Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch 
Umgestaltung/Änderung der Bewirtschaftung vorhandener 
geeigneter mindestens mittelalter Bestände)

01.200 Nadelwald

01.210 Kiefern

01.211 B Sandkiefernwald 62

01.212 (B) Andere naturnahe Kiefern-/Kiefernmischwälder 55
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

01.217 Kiefernaufforstung vor Kronenschluss 26

01.219 B Sonstige Kiefernbestände 24

01.220 Fichten

01.227 Fichtenaufforstung vor Kronenschluss 26

01.229 B Sonstige Fichtenbestände 24

01.230 Lärchen

01.237 Lärchenaufforstung vor Kronenschluss 26

01.239 B Sonstige Lärchenbestände 27

01.290 Sonstige Nadelwälder

01.297 Sonstige Nadelholzaufforstungen vor Kronenschluss 26

01.299 B Sonstige Nadelwälder 27

02.000 Gebüsche, Hecken, Säume

02.100 B Trockene bis frische, saure, voll entwickelte Gebüsche, Hecken, 36
Säume heimischer Arten

02.200 B Trockene bis frische, basenreiche, voll entwickelte Gebüsche, 41
Hecken, Säume heimischer Arten

02.300 B Nasse voll entwickelte Gebüsche, Hecken, Säume heimischer 39
Arten

02.400 Hecken-/Gebüschpflanzung (heimisch, standortgerecht, nur 27
Außenbereich), Neuanlage von Feldgehölzen

02.500 Hecken-/Gebüschpflanzung (standortfremd, Ziergehölze) 23

02.600 Hecken-/Gebüschpflanzung (straßenbegleitend usw., nicht auf 20
Mittelstreifen)

02.900 Sonstige

02.910 B Hohlwege 59

03.000 Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst

03.100 Streuobstwiesen

03.110 B Streuobstwiese intensiv bewirtschaftet (mehrschürig, Bäume 32
regelmäßig geschnitten)

03.120 Streuobstwiese neu angelegt 23

03.121 Flächige Ersatz- oder Nachpflanzung hochstämmiger Obst- 31
bäume in vorhandenen Streuobstbeständen (soweit nicht 
04.310)

03.130 (B) Streuobstwiese extensiv bewirtschaftet (Als Ausgleichs-/ 50
Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirtschaftungsform 
bestehender Streuobstwiesen)
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03.200 Erwerbsgartenbau/Obstbau

03.210 Erwerbsgartenbau

03.211 Erwerbsgartenbau/Sonderkulturen (überwiegend Mono- 16
kultur, intensive Bewirtschaftung; Zierpflanzen-, Gemüse- 
und Beerenobstbau; Unterglasanbau entspricht versiegelter 
Fläche)

03.220 Obstbau

03.221 Obstplantagen ohne Untersaat (intensiv bewirtschaftete 16
Busch-, Halbstamm- und Spalierobstkulturen)

03.222 Obstplantagen mit Untersaat 23

03.223 Weinbau, intensive Bewirtschaftung, ohne Untersaat 17

03.224 Weinbau, intensive Bewirtschaftung, mit Untersaat 25

03.300 Baumschulen 16

04.000 Einzelbäume oder Baumgruppen, Feldgehölze (Bäume außerhalb 
von Nutzungstypen, die ohnehin durch Bäume charakterisiert sind, 
wie Wald, Streuobstwiesen u. ä., bilden Sonderfälle in der Typen-
liste. Im Bereich ihrer Kronentraufe wird die unter den Bäumen 
befindliche Fläche [z. B. Rasen, Pflaster, Acker] um eine bestimmte 
Punktzahl aufgewertet. Ausgenommen hiervon bleiben Flächen, 
die durch die Überstellung mit Bäumen in ihrem ökologischen Wert 
beeinträchtigt werden [z. B. Halbtrockenrasen, Heiden, Moore u. ä.].

° Bei den Typen der Nr. 04.100 bis 04.500 Punktzahl je qm der von 
der Baumkrone überdeckten Fläche zusätzlich zum Wert des 
darunter liegenden Nutzungstyps. Bei Neupflanzungen sind in 
Abhängigkeit vom Stammumfang in 1 m Höhe in der Regel 
folgende Traufflächen zu unterstellen:
unter 16 cm 1 qm
ab 16 cm bis unter 20 cm 3 qm
ab 20 cm 5 qm
Großbäume fallweise)

04.100 Einzelbaum

04.110 ° Einheimisch, standortgerecht, Obstbaum 31

04.120 ° Nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exot 26

04.200 Baumgruppe

04.210 ° Einheimisch, standortgerecht, Obstbäume 33

04.220 ° Nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exoten 28

04.300 Allee

04.310 ° Einheimisch, standortgerecht, Obstbäume 31

04.320 ° Nicht einheimisch, nicht standortgerecht, Exoten 26

04.400 B Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 50
(Neuanlage siehe 01.137)

04.500 ° Kopfweiden, Kopfpappeln 44

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), großflächig 56

05.000 Gewässer, Ufer, Sümpfe

05.100 Quellgebiete

05.110 Ungefasste Quellen 73

05.120 In Bauwerken gefasste Quellen 3

05.200 Fließgewässer

05.210 Naturnahe Bachläufe, kleine Flüsse (auch nach Renaturierung)

05.211 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse 69
besser als II

05.212 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II 47
und schlechter

05.213 Mäßig schnellfließende Bäche (Mittellauf), kleine Flüsse, 69
Gewässergüteklasse besser als II

05.214 Mäßig schnellfließende Bäche (Mittellauf), kleine Flüsse, 50
Gewässergüteklasse II und schlechter
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05.220 Naturnahe Flüsse, Flussabschnitte, auch durch Renaturierung 66

05.230 (B) Altarme, Altwasser 73
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Wiederherstellung 
bestehender geeigneter naturnaher Gewässer)

05.240 Gräben

05.241 (B) An Böschungen verkrautete Gräben 36
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur bei naturnaher Graben-
gestaltung in naturnahem Umfeld)

05.242 Naturnah angelegte Gräben 29

05.243 Naturfern ausgebaute Gräben 7

05.250 Begradigte und ausgebaute Bäche 23

05.260 Kanäle (schiffbar) und naturfern ausgebaute Flussabschnitte 23

05.300 Stillgewässer

05.310 Seen, >5 m tief, >1 ha

05.311 B Oligo- bis mesotrophe Seen 63

05.312 B Eutrophe Seen 38

05.313 B Dystrophe Seen 66

05.318 Neuanlage von Seen 29

05.320 Flachseen, Weiher, <5 m tief, >1 ha

05.321 B Oligo- bis mesotrophe Weiher 66

05.322 B Eutrophe Weiher 35

05.323 B Dystrophe Weiher 66

05.324 Neuanlage von Weihern 25

05.330 Natürliche Kleingewässer <1 ha

05.331 B Ausdauernde Kleingewässer 56

05.332 (B) Temporäre/periodische Kleingewässer 47
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch naturnahe Gestaltung 
geeigneter Nutzungstypen)

05.333 B Moorgewässer 79

05.338 Neuanlage von Kleingewässern 29

05.339 Neuanlage naturnaher Stillgewässer in naturnaher 36
Umgebung

05.340 Künstliche Stillgewässer

05.341 Stauseen 29

05.342 Kleinspeicher, Teiche 27

05.343 Grubengewässer (Kies- und Tongruben, Steinbruch, nicht 25
renaturiert, in Betrieb)

05.344 B Torfstriche 43

05.345 Periodische/temporäre Becken 25

05.400 Röhrichte, Riede, Hochstauden (i.d.R. Außenbereich)

05.410 Schilfröhrichte 53

05.420 Bachröhrichte 53

05.430 Andere Röhrichte (Rohrkolben und Rohrglanzgras) 53

05.440 B Großseggenriede/-röhricht 56

05.450 B Kleinseggenriede 56

05.460 B Nassstaudenfluren 44

05.470 Spülsaumvegetation 44

05.480 Wasserpflanzenbestände 50

06.000 Grasland im Außenbereich

06.100 Feuchtwiesen, Feuchtweiden

06.010 (B) Intensiv genutzte Feuchtwiesen 27
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Umgestaltung 
bestehender geeigneter Grünlandtypen)
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06.020 (B) Extensiv genutzte Feuchtweide 42
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der 
Bewirtschaftung bestehender geeigneter Grünlandtypen)

06.110 (B) Nährstoffarme Feuchtwiesen 59
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Vernässung bestehender 
geeigneter Grünlandtypen)

06.120 (B) Nährstoffreiche Feuchtwiesen 47
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Vernässung bestehender 
geeigneter Grünlandtypen)

06.130 B Flutrasen 42

06.200 Weiden (intensiv) 21

06.300 Frischwiesen

06.310 (B) Extensiv genutzte Frischwiesen 44
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Extensivierung 
bestehender geeigneter Frischwiesen)

06.320 (B) Intensiv genutzte Frischwiesen 27
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Grünlandtypen)

06.400 (B) Mager- und Halbtrockenrasen 69
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Entbuschung geeigneter 
Flächen)

06.900 Sonstige

06.910 (B) Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 21

06.920 Grünlandeinsaat, Grasäcker mit Weidelgras etc. 16

06.930 Naturnahe Grünlandeinsaat (Kräuterwiese), Ansaaten des 21
Landschaftsbaus

06.940 B Salzwiesen 62

07.000 Zwergstrauchheiden

07.100 (B) Calluna-Heiden 56
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Entbuschung geeigneter 
Flächen)

07.200 (B) Borstgrasrasen 47
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Entbuschung geeigneter 
Flächen)

08.000 Moore

08.100 B Hochmoore 80

08.200 B Moorkomplexe 80

09.000 Ruderalfluren und Brachen

09.100 Niederwüchsige/einjährige

09.110 B Ackerbrachen mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet 23

09.120 B Kurzlebige Ruderalfluren (thermophytenreich, konkurrenz- 23
schwach, offener, meist nährstoffreicher Boden in Siedlungen 
und im Kulturland)

09.130 (B) Wiesenbrachen und ruderale Wiesen 39
(Mehrere Schnitte müssen unterblieben sein; als Ausgleichs-/
Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirtschaftung bestehen-
der geeigneter Nutzungstypen)

09.150 B Feldraine, Wiesenraine, linear (Gräser und Kräuter, keine 45
Büsche breiter als ein Meter)

09.151 (B) Wiederherstellung von Feldrainen, Wiesenrainen, linear 36
(Gräser und Kräuter, keine Büsche breiter als ein Meter; 
als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen oder 
Entbuschung)

09.160 Straßenränder (mit Entwässerungsmulde, Mittelstreifen) 13
intensiv gepflegt, artenarm

09.200 Hochwüchsige/mehrjährige

09.210 B Ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 39
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09.220 B Wärmeliebende ausdauernde Ruderalfluren meist trockener 36
Standorte

09.230 (B) Weinbergbrache/Sonderkulturbrache vor Verbuschung 53
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

09.240 B Weinbergbrache/Sonderkulturbrache nach Verbuschung 48

09.250 (B) Streuobstwiesenbrache 46
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

09.260 B Streuobstwiesenbrache nach Verbuschung 40

09.270 B Rekultivierte Deponie mit Gehölzaufwuchs, Vegetationsschicht 31
auf abgedichteten Deponiekörper

09.280 Rekultivierte Deponie mit Gras/Kräutersaat, Vegetations- 25
schicht auf abgedichtetem Deponiekörper, auch Sukzession 
bis Verbuschung

10.000 Vegetationsarme und kahle Flächen

10.100 Felsfluren

10.110 B Felswände (natürlich), Klippen 47

10.120 B Blockhalde (natürlich) 50

10.130 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 26

10.131 Sukzession in aufgelassenem Steinbruch 32

10.140 Neu angelegte Trockenmauern, Gabionen 16

10.150 (B) Alte Trockenmauern, Steinriegel etc. in freier Landschaft 53
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Wiederherstellung 
bestehender wertgeminderter gleichartiger Typen)

10.160 Felswände/Steinpackungen am Wasser 23

10.170 Wasserfälle, Stromschnellen, Felsen im Wasser 44

10.200 Sandflächen. Rohböden

10.210 Sandentnahmestellen (trocken) 16

10.220 B Sanddünen (natürlich) 39

10.230 Sand-/Schlammbänke im/am Wasser, Rohböden 23

10.300 Lehmsteilwände

10.310 Lehm-/Lößwände vegetationsarm (trocken) 27

10.320 Lehm-/Lößwände vegetationsarm am Ufer etc. 31

10.330 Lehm-/Tongrabung (trocken) 18

10.400 Geröll-, Schotter-, Kiesflure, Abbruchflächen

10.410 B Natürliche Schutthalden 39

10.420 Kiesentnahme (trocken) 16

10.430 Schotterhalde, Abraumhalde, Abbruchmaterial von Gebäuden, 14
abgedeckte Deponie (ohne nennenswerte Vegetation)

10.500 Versiegelte und teilversiegelte Flächen

10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt), 3
Müll-Deponie in Betrieb oder nicht abgedeckt, unbegrünte 
Keller, Fundamente usw.

10.520 Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster 3

10.530 Schotter-, Kies- u. Sandwege, -plätze oder andere wasser- 6
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, 
deren Wasserabfluss versickert wird

10.540 Befestigte und begrünte Flächen (Rasenpflaster, Rasengitter- 7
steine o. ä.)

10.600 Durch Nutzung dauernd vegetationsarme Flächen, Trittpflanzen-
gesellschaften

10.610 (B) bewachsene Feldwege 21

10.620 (B) bewachsene Waldwege 21



638 Nr. 21 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. September 2005

Typ-Nr. Standard-Nutzungstypen WP je qm

10.700 Überbaute Flächen

10.710 Dachfläche nicht begrünt 3

10.715 Dachfläche nicht begrünt, mit Regenwasserversickerung 6

10.720 Dachfläche extensiv begrünt; begrünte Fundamente 19
(ohne Pflege, Sukzession)

10.730 Dachfläche intensiv begrünt (mit dauernder Pflege, 13
Ziergartencharakter)

10.740 Fassadenbegrünung, Pergolen (Jeweils überschirmte Fläche 13
zusätzlich zu dem darunter liegenden Nutzungstyp. Die über-
schirmte Fläche errechnet sich bei Fassadenbegrünung aus 
der Dicke der Begrünung multipliziert mit der Länge der 
begrünten Wand. Bei Neuanlagen ist eine nach drei Jahren 
erreichte Dicke von 50 cm zu unterstellen.)

10.741 B Mauern und Hauswände mit ausgeprägter Fassaden- 19
begrünung, begrünte Pergolen

10.743 Neuanlage von Fassaden- oder Pergola-Begrünung 13

11.000 Äcker und Gärten

11.100 Äcker

11.191 Acker, intensiv genutzt 16

11.192 Acker, extensiv genutzt mit artenreicher Wildkrautflora 31
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch Änderung der Bewirt-
schaftung bestehender geeigneter Nutzungstypen)

11.200 Gärtnerisch gepflegte Anlagen und Hausgärten, Kleingärten 
und Grabeland

11.210 Nutzgarten

11.211 Grabeland, Einzelgärten in der Landschaft, kleinere Grund- 14
stücke, meist nicht gewerbsmäßig genutzt

11.212 Gärten/Kleingartenanlage mit überwiegendem Nutzgarten- 19
anteil

11.220 Ziergarten

11.221 Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich 14
(kleine öffentliche Grünanlagen, innerstädtisches Straßen-
begleitgrün etc., strukturarme Grünanlagen, Baumbestand 
nahezu fehlend), arten- und strukturarme Hausgärten

11.222 B Arten- und strukturreiche Hausgärten 25

11.223 Kleingartenanlagen mit überwiegendem Ziergartenanteil, 20
hoher Anteil Ziergehölze, Neuanlage strukturreicher Haus-
gärten

11.224 Intensivrasen (z. B. in Sportanlagen) 10

11.225 (B) Extensivrasen, Wiesen im besiedelten Bereich (z. B. Rasen- 21
flächen alter Stadtparks)
(Als Ausgleichs-/Ersatztyp nur durch dauerhafte 
Änderung der Bewirtschaftung bestehender geeigneter 
Nutzungstypen)

11.230 Parkanlagen, Friedhöfe, Waldsiedlungen

11.231 B Park- und Waldfriedhöfe, Waldsiedlungen, Parks, 38
Villensiedlungen mit Großbaumbestand (nicht versiegelte 
Flächen)

11.232 Friedhofsneuanlagen, neu angelegte Grabfelder ohne 16
nennenswerten Baumbestand
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Anlage 4 KV

Bestandsplan, Ausgleichsplan, Ausgleichsberechnung

1. Für die Bewertung von Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen sind folgende Unterla-
gen vorzulegen:

1.1 eine Darstellung der öffentlich-rechtlichen Bindungen und der tatsächlichen Nutzung des
zu bewertenden Grundstücks vor Beginn des Vorhabens (Bestandsplan),

1.2 eine Darstellung der Wirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft sowie der ge-
planten Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Beeinträchti-
gungen und, soweit erforderlich, der Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz des Ge-
bietsnetzes „Natura 2000“ (Ausgleichsplan) einschließlich eines Zeitplans,

1.3 eine Aufstellung der nicht kompensierten Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft
(Ausgleichsberechnung).

Die Unterlagen nach Nr. 1.1 und 1.2 können zusammengefasst werden, wenn dies die
Übersichtlichkeit nicht beeinträchtigt.

2. Der Bestandsplan stellt für die zu bewertenden Flächen und, soweit erforderlich, für die
angrenzenden Flächen dar:

2.1 naturschutzrechtliche, forst- und wasserrechtliche Bindungen (zum Beispiel Wald,
Schutzgebiete und deren Erhaltungsziele oder Schutzzweck, geschützte Landschaftsbe-
standteile und Lebensräume, Vorkommen von besonders oder streng geschützten Arten),

2.2 Vegetationsbestände, die öffentlich-rechtlichen Bindungen nach einer Satzung der Ge-
meinde unterliegen,

2.3 die vor dem Eingriff vorhandenen Anlagen und Nutzungstypen auf dem Grundstück,

2.4 bei ackerbaulich nutzbaren Flächen die Ertragsmesszahl des Grundstücks und die durch-
schnittliche Ertragsmesszahl der Gemarkung.

Für die Darstellungen nach den Nummern 2.1 bis 2.3 ist der zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme oder zu einem vereinbarten Bewertungsstichtag letzte rechtmäßige Zustand der
Flächen maßgebend; davon abweichende tatsächliche Zustände sind anzugeben.

3. Der Ausgleichsplan stellt dar:

3.1 Lage und Umfang der von dem Vorhaben voraussichtlich beeinträchtigten Flächen, die
Art der Beeinträchtigungen sowie die geplanten Maßnahmen zum Schutz von Naturbe-
standteilen während der Bautätigkeit und während des Betriebs,

3.2 bestehende Festlegungen über Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum
Ersatz von Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft sowie Zeitpunkt, Lage, Art und
Umfang der hierzu geplanten Maßnahmen,

3.3 die vorgesehene Nutzung und Gestaltung der Grundstücksflächen (Nutzungstypen), ins-
besondere die zu bepflanzenden Flächen sowie Lage, Art und Zahl der Bäume und Sträu-
cher, die erhalten oder gepflanzt werden sollen, sowie die Begrünungen an und auf bau-
lichen Anlagen nach Lage, Art und Größe,

3.4 die zur dauerhaften Sicherung der Funktionsfähigkeit erforderlichen Maßnahmen.

4. Die Ausgleichsberechnung ist nach den von der obersten Naturschutzbehörde vorge-
schriebenen Vordrucken vorzunehmen. Für die Übergabe von Daten kann die oberste
Naturschutzbehörde die Formate bestimmen.

5. Die Angaben nach Nr. 2 und 3 sind durch Text oder Fotografie zu beschreiben, in ihrer
Lage zu bestimmen und auf der Grundlage der Liegenschaftskarte im Maßstab 1:5 000
oder in einem größeren Maßstab als Fläche oder Punkt darzustellen. Bei Eingriffen von
besonderem Umfang oder an besonders empfindlichen Standorten können Fotografien
oder Geländeseitenansichten verlangt werden, in die das Vorhaben eingezeichnet ist.
Dies gilt insbesondere für die Errichtung baulicher Anlagen, Aufschüttungen oder Ab-
grabungen, die um mehr als zehn Meter über die umgebende Oberfläche herausragen
oder eine Fläche von mehr als einem Hektar bedecken.
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung über gemeinschaftliches Fischen*)

Vom 10. August 2005

Aufgrund des § 37 Nr. 20 des Hessi-
schen Fischereigesetzes vom 19. Dezem-
ber 1990 (GVBl. I S. 776), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I
S. 229), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über gemeinschaftli-
ches Fischen vom 5. November 1991
(GVBl. I S. 346) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Veranstaltung“ die Worte „mit min-
destens sieben Personen“ eingefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „drei
Monate“ durch die Worte „einen
Monat“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„(1. April bis 15. Juli)“ durch 
„(16. März bis 31. August)“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„einen Monat“ durch „zwei Wo-
chen“ ersetzt.

3. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt
mit Ablauf des 31. Dezember 2010
außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 10. August 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l

*) Ändert GVBl. II 87-27
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gen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen ent-
binden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträ-
gen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 53,40 EUR einschl.
MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang
von 16 Seiten EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der
Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung.


